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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  § 6 Abs. 3 Der SSV hat zu prüfen, ob 
die Person, die nach § 5 
Abs. 3 hinzuzuziehen ist 

redakt.  Der SSV hat zu prüfen, ob die Person, 
die nach § 5 Abs. 4 hinzuzuziehen ist 

2  Begr. zu § 6 
Abs. 3 

Der SSV hat zu prüfen, ob 
die Person, die nach § 5 
Abs. 3 LuKrFrühErkV zur 
Befundung hinzuzuziehen 
ist, die Anforderungen 
nach den Nummer 1 bis 3 
erfüllt 

redakt.  Der SSV hat zu prüfen, ob die Person, 
die nach § 5 Abs. 3 LuKrFrühErkV zur 
Befundung hinzuzuziehen ist, die An-
forderungen nach den Nummern 1 bis 
3 erfüllt. 

3  Begr. zu § 2 
Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe b 

ein pneumologische Risi-
koprofil 

redakt.  ein pneumologisches Risikoprofil 

4  Begr. zu § 7 
Abs. 1 

Teilnehmerso   Teilnehmer so 

 


